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Rhetorik, Schlagworte und Emotionen 
zählen, weniger durchdachte Konzepte 
und Strategien. Der Text der 80. General-
versammlung, die im September dieses 
Jahres in New York stattfand, weist mah-
nend darauf hin, dass die Rechtsstaat-
lichkeit auch auf internationaler Ebene 
schrittweise untergraben werde, so wie 
sich dies in einzelnen Staaten abzeichne. 
Eindringlich wird angemahnt, dass eine 
gesittete Verständigung wieder gesucht 
werden müsse, Respekt füreinander und 
Toleranz untereinander müssten Platz 
greifen. Polarisierung und Dominanz 
könnten die Weltgemeinschaft nicht vo-
ranbringen. Das sind deutliche Worte, 
welche die Repräsentanten der 193 Staa-
ten zur Kenntnis nehmen mussten. Die-
se Anmahnung hat weniger mit einer 
technisch-administrativen Umgestal-
tung der UNO zu tun als vielmehr mit 
einer moralischen Ebene mit ihren ethi-
schen Grundüberzeugungen. 

Nicht wenige kritische Stimmen mei-
nen daher nicht ohne Grund, dass die 
UNO auch der moralischen Erneuerung 
bedürfe, die sich wieder an die elemen-
taren ethischen Grundregeln hält, wie 
sie bei der Gründung noch präsent wa-
ren und in der Charta von 1945 veran-
kert sind. In diesem Sinne hat sich die 
letzte Generalversammlung das Motto 
gegeben: «Besser gemeinsam. 80 Jahre 
und mehr für Frieden, Entwicklung und 
Menschenrechte». Dies unterstreicht die 
Notwendigkeit, dass der Weg für eine 
bessere Welt und für den Erhalt eines  
lebenswerten Planeten nur über den 
gleichberechtigten Multilateralismus 
(Zusammenarbeit auf Augenhöhe) und 
über solidarisches Handeln erfolgen 
kann. Dies ist zwar ein eindringlicher 
und unmissverständlicher Appell an die 
Völkergemeinschaft, der aber die Ge-
folgschaft der Mitglieder erfordert, die 
die Institution der UNO ausmachen.

Sicherheitsrat – aber welchen?
Das wichtigste Instrument der UNO ist 

– nebst der Generalversammlung – der 
Sicherheitsrat, der laut der Charta die 
Hauptverantwortung für die Etablie-
rung und Wahrung des Weltfriedens 
trägt. Doch zeigt sich mittlerweile, dass 
genau hier eines der zentralen Probleme 
der UNO liegt. Der Sicherheitsrat be-
steht aus 15 Mitgliedern, aus fünf stän-
digen Mitgliedern mit Vetorecht (USA, 

Russland, China, Frankreich, Grossbri-
tannien) und aus zehn nicht ständigen 
Mitgliedern, die alle zwei Jahre gewählt 
werden. So war die Schweiz in den Jah-
ren 2023/24 nicht ständiges Mitglied. 
Doch genau in dieser Struktur steckt das 
Problem, denn sie spiegelt die Machtver-
hältnisse des Jahres 1945 wider, als die 
Siegermächte ihre Vorrangstellung und 
ihre Privilegien sicherten. 

In dieser Zusammensetzung wird eine 
Weltordnung erkennbar, in der Afrika, 
Lateinamerika und Südasien kaum eine 
Rolle spielen und in der sie kaum einen 
geopolitischen Einfluss haben, obwohl 
sie wichtige Beiträge für die Weltpolitik 
leisten. Wenn es nicht gelingt, den Si-
cherheitsrat so zu reformieren, dass dort 
alle geopolitisch wichtigen Player (zum 
Beispiel Indien, Brasilien, Deutschland) 
angemessen vertreten sind, droht ihm 
ein zunehmender Legitimitätsverlust, 
und zwar in dem Masse, wie das Selbst-

bewusstsein und der Gestaltungswille 
dieser Regionen wachsen. In der Tat hat 
die Mehrheit der Weltbevölkerung kei-
nen Zugang zum Sicherheitsrat. 

Reformvorschläge liegen zuhanden der 
Generalversammlung seit Längerem auf 
dem Tisch, stossen aber immer noch auf 
erheblichen Widerstand der Signatar-
mächte von 1945. Insbesondere zielt ein 
Vorschlag auf die Reform des Vetorechts 
ab, das den fünf ständigen Mitgliedern 
vorbehalten ist. Ein ausgesprochenes 
Veto verhindert Resolutionen, denen die 
Mehrheit der Staaten zugestimmt hat.  
So hat das Veto im Syrienkonflikt, im 
Ukrainekrieg und im Gazastreifen Re-
solutionen verhindert, die dem Schutz 
der Zivilbevölkerung (humanitäre Hilfe, 
Einforderung von Schutzzonen) hätten 
dienen sollen. 

Erfahrene Diplomaten plädieren nicht 
für die totale Abschaffung des Veto-
rechts, jedoch dafür, es einzuschränken 
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oder auszusetzen in Fällen von Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, bei 
Kriegsverbrechen oder bei Völkermord. 
Bislang kann ein Veto ohne Begründung 
eingelegt werden. Eine Verpflichtung  
zu Transparenz und Rechenschaft der 
Gründe, die zu einem Entscheid führen, 
gegenüber der Generalversammlung 
würde wohl einen vorsichtigeren Ge-
brauch des Vetorechts zur Folge haben.

Frieden sichern – aber wie?
Friedensvermittlung und Friedenssi-

cherung gehören zum Kerngeschäft der 
UNO. Doch ihre Friedensmissionen ge-
raten immer wieder in die Kritik, denn 
in vielen Fällen – so in Ruanda 1994, in 
Srebrenica 1999 oder aktuell im Sudan – 
war sie nicht in der Lage, ein Massaker 

zu verhindern. Das hat nicht nur damit 
zu tun, dass nicht genügend «Blauhelme» 
mit moderner Ausrüstung zur Verfü-
gung gestellt werden können, sondern 
vor allem auch damit, dass es an einer 
entschiedenen politischen Rückende-
ckung des Sicherheitsrats fehlt bis dahin, 
dass kaum ausreichende finanzielle Mit-
tel eingesetzt werden können.

Im Laufe von gut zehn Jahren konnte 
ich beratend an verschiedenen Friedens-
gesprächen, vor allem am Sitz der UNO 
in Genf, teilnehmen. Besonders in Erin-
nerung bleiben mir die Syrienkonferen-
zen. Hier zeigte sich die angesprochene 
Problematik besonders deutlich: Aufge-
schreckt durch die grosse Flüchtlings-
zahl und die unsägliche Brutalität, mit 
der das Assad-Regime gegen die eigene 

Bevölkerung bzw. die Opposition vor-
ging, verabschiedete der Sicherheitsrat 
bereits 2012 eine Resolution für eine 
Friedensmission in Syrien. 

Ein Vorschlag zu einem Waffenstill-
stand und ein detaillierter Friedensplan 
lagen auf dem Tisch; dies war denn  
auch Gegenstand von internationalen 
Verhandlungen, der auf Einladung der 
UNO zwischen den verfeindeten Partei-
en in teils turbulent und emotional ver-
laufenden Sitzungen erörtert wurde. 
Durch die Kriegsbeteiligung Russlands 
und der USA in je unterschiedlichem 
Ausmass war der Sicherheitsrat als wich-
tigstes Entscheidungsgremium der 
UNO zutiefst gespalten. Insbesondere 
die Vetomacht Russland blockierte jede 
Entscheidung, die ihren Absichten zuwi-
derlief. Weitere Syrienresolutionen, es 
sind über 30 an der Zahl, wurden in  
den folgenden Jahren dermassen abge-
schwächt, dass sie keine Wirkung mehr 
zeitigten. Erst die Flucht Assads ermög-
lichte den Beginn einer Neuordnung des 
Landes. Das Beispiel veranschaulicht, 
dass nur eine Reform des wichtigsten 
Gremiums der UNO effektive Lösungs-
mechanismen in Kriegskonflikten in 
Gang setzen wird.

Auch nach 80 Jahren ist klar: Die UNO 
ist unverzichtbar. Sie ist die einzige glo-
bale Institution, in der fast alle Staaten 
der Welt vertreten sind. Sie bringt nicht 
bloss symbolisch zum Ausdruck, dass 
wir eine Menschheitsfamilie bilden, in 
der wir alle aufeinander angewiesen sind, 
sondern es ist ein nicht wegzudiskutie-
rendes Faktum, dass es ohne diese Ver-
einigung keine gemeinsame Basis für 
Menschenrechte, Entwicklungszusam-
menarbeit, humanitäre Hilfe sowie für 
Klima- und Naturschutz gäbe. Sie befin-
det sich an einem Scheideweg. Ohne 
strukturelle Veränderungen und ohne 
die Erneuerungen moralischer Grund-
überzeugungen stehen ihr Ansehen,  
ihre Legitimität und ihre Bedeutung auf 
dem Spiel.� n

Bei der 80. UN-Generalversammlung  
im vergangenen September in New York  
irritierte US-Präsident Donald Trump 
mit seinem beispiellosen Eigenlob.
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